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RATGEBER | GELD

Lebensabend im Ausland
Zmmer me/zr Sc/itueizermnea und Sc/iweizer zieht es im Peasionsa/ier ms Azis/azid. Doc/z dieser
Sc/zrzd uziii gui yorderezZeZ sez'zz. Denn der Zuzug gesiaiief sz'c/z rzzc/zt immer ganz ez'afacZz.

Ein Lebensabend unter Pal-

men ist der Wunsch vieler
Schweizerinnen und Schweizer.

Dank der bilateralen Abkommen
Schweiz-EU können ihn sich

auch immer mehr erfüllen. Nicht

erwerbstätige Schweizer Bürger
erhalten in den EU-Staaten eine

Aufenthaltserlaubnis für mindes-

tens fünf Jahre, sofern sie finan-

zieh unabhängig und ausreichend

gegen Unfall und Krankheit ver-

sichert sind.

Andernorts kann der Zuzug
schwieriger sein. Ein Bewilli-

gungsverfahren bei den Bot-

Schäften gilt es früh einzufädeln.
Es kann Monate dauern und
verschiedenste Dokumente wie

Bankauszüge, Arzt- und Leu-

mundszeugnisse erfordern. Wer

im Ausland erwerbstätig sein will,
hat es nicht einfach. Zwar helfen

die bilateralen Abkommen, laut
denen in den alten EU-Ländern

sowie in Norwegen und Island

ohne Bewilligung eine Arbeit auf-

genommen werden kann. In an-
deren Nationen kann dies dage-

gen schwierig bis unmöglich sein.

Die rechtlichen Anforderungen
sind das eine, die physischen und

psychischen das andere. Wer

den Ruhestand ausserhalb der

Schweiz ins Auge fasst, muss kör-

perlich und geistig fit sein. Unge-

wohntes Klima, anderes Essen,

vor allem aber Sprachbarrieren,
Kulturunterschiede und das Feh-

len von Freunden und Verwand-

ten können belasten. Meistens ist

der Alltag anders, als er in den

Ferien wahrgenommen wurde.

Trotzdem sind Ferien die idea-

le Vorbereitung. Das sagen auch

Helen und Fritz Sonderegger, die

auf einer Sardinien-Reise zufällig
über ihre künftige Altersresidenz

gestolpert sind, dann aber relativ

rasch ein Haus kauften. «Wer alles

perfekt haben und jegliche
Überraschung ausschalten will,
kommt nie weg», reflektiert Helen

Sonderegger heute.

Anstoss für den Auszug war ne-

ben dem Wunsch nach einem mil-
deren Klima die Situation von
Nachbarn, die ihr Haus in der

Schweiz verkaufen wollten, es

aber nicht losbrachten. Als Son-

dereggers Sohn die Absicht be-

kündete, das hiesige Elternhaus

samt Orgelbaugeschäft zu über-

nehmen, war dem Paar klar, dass

sich diese günstige Konstellation

nicht wiederholen würde.

Das Dach über dem Kopf ver-

langt viel Planung und Anpas-

sungsfähigkeit. Wichtig ist, sich

nicht nur auf lokale Immobilien-
makler zu verlassen. Der Beizug

von Anwalt und Übersetzer ist
meist gut investiertes Geld, bis-

weilen gar Vorschrift.

Eine frühe Weichenstellung ver-

langen auch künftige Geldtrans-
fers. Derweil die AHV die Rente

problemlos ins Ausland über-

weist, verlangen Pensionskassen

nicht selten nach einem Schwei-

zer Konto. Zu klären ist auch, ob

Überweisungen ins Ausland nicht
lokale Gesetze verletzen.

Augenmerk müssen Frühpen-

sionierte auf die AHV legen. Um

Beitragslücken zu vermeiden,
müssten sie weiterhin AHV-Bei-

träge zahlen. Allerdings können

in EU- und EFTA-Ländern ansäs-

sige Frührentner nicht mehr der

freiwilligen AHV beitreten.

Die Frage nach dem Steuer-

domizil ist essenziell. Soll die

Schweizer Bleibe aufgegeben

werden, oder wäre allenfalls ein

Auslandaufenthalt nur für be-

stimmte Jahreszeiten eine Lö-

sung? Die Antwort kann nur eine

individuelle Analyse bringen.
Wer zum Auszahlungszeit-

punkt der zweiten und dritten
Säule im Ausland wohnt, zahlt

bei uns relativ tiefe Quellensteu-

ern. In Zielländern, die mit der

Schweiz Doppelbesteuerungsab-
kommen haben, können diese

teilweise oder ganz zurückgefor-

dert werden. Zahlungen aus Vor-

sorgeeinrichtungen werden im
Ausland bisweilen gar nicht be-

steuert oder unterliegen nur der

Vermögenssteuer.

Wer keine Rente aus dem Wohn-

sitzland bezieht, muss Kranken-

und Unfallversicherung grund-
sätzlich in der Schweiz unterhal-

ten. Anders sieht es mit Haft-

pflicht- und Hausratsversiche-

rungen aus. Die Auswanderung
macht in der Regel Neuabschlüs-

se im Gastland nötig.
Und was, wenn es im Ausland

doch nicht gefällt? Gedanken an

eine Exit-Variante schon im Pia-

nungsstadium sind bestimmt

nicht verkehrt. Diese sollten

auch die Varianten Pflege- und
Todesfall einschliessen und mit
den Gegebenheiten der Nach-

lassregelung im Ausland abge-

stimmt sein.

ADRESSEN UND LITERATUR

> Bundesamt für Zuwanderung, Integration und Auswande-

rung (IMES), Telefon 031 322 42 02, www.swissemigration.ch

> Norbert Winistörfer: Ab ins Ausland, Beobachter-Ratgeber,
Zürich, 2003, 429 Seiten, CHF 39.80

>- Andreas Huber: Auswandern im Alter, Seismo Verlag Zürich,

2004, 293 Seiten, CHF 38-
Bestelltalon auf Seite 64.

ZEITLUPE 1/2 • 2005 51


	Geld

